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 Veröffentlicht am 22.12.2020

Rechtssatznummer

1

Entscheidungsdatum

22.12.2020

Norm

GewO 1994 §13 Abs3

GewO 1994 §85 Z2

GewO 1994 §91 Abs2

Rechtssatz

Durch § 91 Abs 2 GewO wird gewährleistet, dass in quali7zierter Weise unzuverlässige Personen von der weiteren

Ausübung einer Gewerbeberechtigung, und zwar auch im Weg eines ihnen zukommenden maßgeblichen Ein<usses

auf den Geschäftsbetrieb einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft des Handelsrechts,

ausgeschlossen werden.

Schlagworte

Gewerbliches Berufsrecht; Handelsgewerbe; Gewerbeberechtigung; Entziehung; Ausschlussgrund; Geschäftsführer;

Insolvenzverfahren;
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